
Grundsätzlich wird die Kfz-Steuer für die 
meisten Kraftfahrzeuge mit der motorbe-
zogenen Versicherungssteuer eingehoben. 

Nunmehr gibt es Fahrzeuge, welche jedoch 
unter die Kfz-Steuer fallen. Die Abgabenpflicht 
besteht gemäß § 1 KfzStG für:

   in einem inländischen Zulassungsverfahren 
zum Verkehr zugelassene Kraftfahrzeuge

 – mit einem höchsten zulässigen Gesamtge- 
  wicht von mehr als 3,5 Tonnen,
 – die kraftfahrrechtlich als Zugmaschine oder  
  Motorkarren genehmigt sind,
 – wenn und solange für diese keine Kfz-Haft- 
  pflichtversicherung besteht

   Kraftfahrzeuge, welche anhand eines auslän-
dischen Zulassungsverfahrens zum Verkehr 
zugelassen sind und auf Straßen mit öffentli-
chem Verkehr im Inland verwendet werden

  Kraftfahrzeuge, welche auf Straßen mit öffent-
lichem Verkehr im Inland ohne die kraftfahr-
rechtlich erforderliche Zulassung verwendet 
werden (widerrechtliche Verwendung)

   Anhänger mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen

  Zugmaschinen und Motorkarren 

BEFREIUNGEN VON DER ABGABENPFLICHT
§ 2 KfzStG sieht vor, dass unter anderem für 
folgende Fahrzeuge keine Pflicht zur Abgabe der 
Kfz-Steuer besteht: 

  Kraftfahrzeuge mit ausschließlicher oder 
vorwiegender Verwendung für die Feuer-
wehr, den Rettungsdienst oder als Kranken-
wagen

  Kraftfahrzeuge mit Probefahrt- oder Überstel-
lungskennzeichen

   Kraftfahrzeuge, die ausschließlich elektrisch 
angetrieben werden (Bitte beachten Sie: 
Kraftfahrzeuge mit Verbrennungs- und Elekt-
romotor (Elektro-Hybrid Kraftfahrzeuge) sind 
steuerpflichtig. Bemessungsgrundlage bei 
Elektro-Hybrid Kraftfahrzeugen ist ausschließ-
lich die Leistung des Verbrennungsmotors.)

  Kraftfahrzeuge mit bei der zuständigen 
Behörde hinterlegten Zulassungsbescheini-
gung und Kennzeichentafeln

   Omnibusse;
  Krafträder mit einem Hubraum bis maximal 
100 cm³

  kraftfahrrechtlich als selbstfahrende geneh-
migte Arbeitsmaschinen und Anhänger-Ar-
beitsmaschinen

STEUERSCHULDNER UND -BERECHNUNG
Die Person, Institution oder Gesellschaft, auf 
welche das Fahrzeug zugelassen ist, ist gemäß § 
3 KfzStG der Steuerschuldner der Kfz-Steuer. In 
allen anderen Fällen ist der Steuerschuldner jene 
Person, die das Kraftfahrzeug auf inländischen 
Straßen mit öffentlichem Verkehr verwendet.
Der Steuerschuldner hat für jedes steuerpflich-
tige Kraftfahrzeug und (wenn vorhanden) 
Anhänger die Kfz-Steuer getrennt zu berechnen, 
wobei die Kfz-Steuer von Kraftfahrzeugen 
und Anhängern mit mehr als 3,5 Tonnen vom 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht abhängig 
ist:

   Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zuläs-
sigen Gesamtgewicht bis zu 12 Tonnen 1,55 
Euro/Tonne, mindestens jedoch 15 Euro.

  Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zuläs-
sigen Gesamtgewicht von mehr als 12 Tonnen 
bis zu 18 Tonnen 1,70 Euro/Tonne.

  Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zuläs-
sigen Gesamtgewicht von mehr als 18 Tonnen 
1,90 Euro/Tonne, höchstens 80 Euro, bei 
Anhängern höchstens 66 Euro.

Bei der Berechnung der Steuer sind angefangene 
Tonnen auf volle Tonnen aufzurunden. 

Hinweis: Bei Fahrzeugen mit Wechselkenn-
zeichen ist die Steuer nur für das Fahrzeug zu 
entrichten, das der höchsten Steuer unterliegt. 

HINWEIS ZU ANHÄNGERN
Übersteigt die Anzahl der Anhänger die Anzahl 
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der ziehenden steuerpflichtigen Kraftfahrzeuge 
mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 
von mehr als 3,5 Tonnen desselben Steuer-
schuldners (überzählige Anhänger), sind jene 
Anhänger steuerfrei, die die niedrigere Bemes-
sungsgrundlage aufweisen. Die Feststellung, 
ob überzählige Anhänger vorhanden sind, hat 
jeweils auf den ersten Tag eines Kalendermonats 
zu erfolgen. Anhänger, die von einem Kraftfahr-
zeug eines anderen Abgabepflichtigen gezogen 
werden, sind bei dieser Berechnung nicht zu 
berücksichtigen.

Die Steuerpflicht beginnt mit dem Tag der Zulas-
sung und endet mit dem Tag der Abmeldung. 
Erfolgen Zulassung oder Abmeldung während 
eines Kalendermonats, so ist für diesen Monat 

die Steuer tageweise zu berechnen: Steuerbetrag 
÷ 30 Tage x Anzahl der steuerpflichtigen Tage. 

Gemäß § 6 Abs. 3 Z. 2 KfzStG hat der Steuer-
schuldner jeweils für ein Kalendervierteljahr die 
Steuer selbst zu berechnen und bis 15. des auf 
das Kalendervierteljahr zweitfolgenden Monats 
an das zuständige Finanzamt (für Gemeinden 
bis zum 31.12.2020: Finanzamt Wien 1/23, 
danach Finanzamt Österreich) abzuführen. 
Gemäß § 6 Abs. 4 KfzStG hat jeder Steuer-
schuldner für das abgelaufene Kalenderjahr 
eine Steuererklärung über die steuerpflichtigen 
Kraftfahrzeuge an das zuständige Finanzamt 
abzugeben. Die Abgabe der Steuererklärung 
hat bis längstens 31. März des Folgejahres zu 
erfolgen. 

MAG. URSULA STINGL-LÖSCH
STEUERBERATERIN BEI DER
NÖ GEMEINDEBERATUNG

Die Zulassung eines Lkw (höchstes zulässiges Gesamtgewicht 10,8 t) 
erfolgt am 10. Mai 2020, die Abmeldung am 31. Dezember 2020. 

Monatliche Steuer: 11 t (aufgerundet) x EUR 1,55 = EUR 17,05 pro Monat

Monat Steuerpflichtige Tage Steuer Quartalsmeldung

Mai 22 (17,05 ÷ 30 x 22) = 12,50

Juni 30 17,05 29,55

Juli 31 17,05

August 31 17,05

September 30 17,05 51,15

Oktober 31 17,05

November 30 17,05

Dezember 31 17,05 51,15

Summe Kfz-Steuer 2020 131,85 131,85

BEISPIEL

  BEI 
FAHRZEUGEN MIT 
WECHSELKENN-
ZEICHEN IST DIE 
STEUER NUR FÜR 
DAS FAHRZEUG 
ZU ENTRICHTEN, 
DAS DER 
HÖCHSTEN STEUER 
UNTERLIEGT. 
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